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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: Bh-10-36/19

Aktenzeichen:

Amt: Soziales und Verwaltung zu behandeln in:

Datum: 12.08.2019 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Antrag der Bürgerliste Borkheide zur Überprüfung der gewählten Mitglieder der
Gemeindevertretung Borkheide auf Kontakte bzw. Mitarbeit bei Ministerium für
Staatssicherheit und anderen Sicherheitsorganen der DDR 
Kurzinfo zum Beschluss   

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 22.08.2019

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: Bh-10-36/19

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Hiermit stellt  die  Bürgerliste  einen  Antrag  auf  Beschlussfassung  durch  die
Gemeindevertretung Borkheide,  zur  Überprüfung  der  gewählten  Mitglieder  der
Gemeindevertretung Borkheide  auf  Kontakte  bzw.  Mitarbeit  beim  Ministerium  für
Staatssicherheit und anderer Sicherheitsorgane der DDR. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Der anliegende Antrag ging am 28. Juli 2019 in der Amtsverwaltung ein.

Hinweis der Verwaltung:
Am 31.12.2011  trat  das  Achte  Gesetz  zur  Änderung  des  Stasi-Unterlagen-Gesetzes  in
Kraft. Mit  ihm  wurden  die  Regelungen  zur  Überprüfung  von  Personen  auf  eine
hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit  für  den Staatssicherheitsdienst neu gefasst  und die
ursprünglich bis zum 31.12.2011 befristete Möglichkeit zur Überprüfung nach den §§ 20, 21
Abs. 1 Nr. 6 StUG bis zum 31.12.2019 verlängert.

Die Personen  bzw.  Personengruppen,  die  auf  eine hauptamtliche oder  inoffizielle  Tätigkeit
für den  Staatssicherheitsdienst  überprüft  werden  können,  sind  im  Einzelnen  in  den  §§  20
und 21 jeweils Abs. 1 Nr. 6 und 7 StUG aufgeführt.

Überprüfbar sind  demnach  beispielsweise  Mitglieder  der  Bundes-  oder  einer
Landesregierung, Abgeordnete,  Mitglieder  kommunaler  Vertretungen  und  kommunale
Wahlbeamte sowie  ehrenamtliche  Bürgermeister  und  entsprechende  Vertreter  für  einen
Gemeindeteil.

Im Nachgang  der  Beschlussfassung  durch  die  Gemeindevertretung,  ist  durch  jeden
Gemeindevertreter eine  Zuarbeit  personenbezogener  Daten  notwendig,  die  der  Stasi-
Unterlagen-Behörde eine Suche und Zuordnung ermöglicht. 


